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Vorbemerkung 
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Amadeus Wolffs  „Ungeschriebenes Verfassungsrecht"2, auf Karl-Peter  Som-
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goldt/Klein/Starck 3 und auf Martin  Hochhuths  „Relativitätstheorie des 
Öffentlichen Rechts".4 

Ich habe vielfach zu danken: Zunächst und vor allem meinen Eltern, die 
mich in unbeirrbarer Großzügigkeit fördern.  Sodann meinem Doktorvater, 
Herrn Professor  Dietrich  Murswiek,  der mich als Doktorand und Mitarbei-
ter aufgenommen und überaus liberal begleitet hat. Ihm und meinen Kolle-
gen vom Lehrstuhl und von den Nachbarlehrstühlen verdanke ich die berei-
chernden und schönen Jahre am Freiburger Institut für Öffentliches  Recht. 
Gegen die Bedenken Schroeders 5 danke ich meinem Zweitkorrektor, Herrn 
Professor  Thomas  Würtenberger,  für seine schnelle und wohlwollende Lek-
türe. Die Herren Professoren  Alexander  Hollerbach  und Peter  Lerche  sind 
meinem Vorhaben durch Ermutigung und Gutachten zu Hilfe gekommen. 
Die Studienstiftung des Deutschen Volkes hat mir in Studium und Promo-
tion geduldig Vertrauensvorschüsse gewährt. Meine Freunde haben mich 
getragen und ertragen. Ihnen allen danke ich herzlich. Die Arbeit widme 
ich meinem Vater. 

Freiburg, im Herbst 2000 Franz  Reimer 
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Hermann  von Mangoldt,  fortgeführt  von Friedrich  Klein,  Band 2, 4. Auflage, Mün-
chen 2000. 

4 Martin  Hochhuth,  Relativitätstheorie des Öffentlichen Rechts. 1. Auflage, Ba-
den-Baden 2000. 

5 JZ 2000, S. 353. 
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Α. Ausgangspunkt 

„[...]  et  certe  cuiusque  rei  potissima  pars  principiwn  est" 
D.l.2.11 

„[...]  lokalisieren  wir die Prinzipien  am höchsten  Punkt:  im 
Himmel  und  innerhalb  dieses  im Zenit.  " 

José Ortega y Gasset2 

I. Das Verfassungsprinzip als Zauberwort 

Viele Begriffe  des Verfassungsrechts changieren. Für das zusammenge-
setzte Substantiv „Verfassungsprinzip" trifft  dies in besonderem Maße zu. 
Es ersetzt in seinen beiden Wortbestandteilen Präzision durch Faszination. 
Für die „Verfassung als juristisches Weltenei"3 ist das offenbar.  Aber auch 
das „Prinzip" hat, als ein philosophischer Urbegriff,  suggestive Kraft. Seine 
Beliebtheit unter Juristen - jedenfalls in Kontinentaleuropa - dürfte es 
gerade dieser außerjuristischen Herkunft verdanken. Exemplarisch sei aus 
diesem Jahrhundert an Sigmund  Freuds 4 und Walter  Euckens 5 Prinzipien 
erinnert, an Ernst  Blochs  „Prinzip Hoffnung" 6, an Hans Jonas'  „Prinzip 
Verantwortung"7 sowie an Martin  Walsers  „Prinzip Genauigkeit"8. Hier 

1 Und gewiß ist der Anfang der wichtigste Teil einer jeden Sache. 
2 Ortega y Gasset,  Prinzipienbegriff  bei Leibniz, S. 13. 
3 Forsthoff,  Der Staat der Industriegesellschaft, S. 144. 
4 „Lustprinzip" und „Realitätsprinzip". Bei Freud  zuerst in: Formulierungen über 

die zwei Prinzipien, S. 231 f. - Der Begriff  „Lustprinzip" geht nach Odo  Marquard 
(HWPhil. Bd. V Sp. 565) aber auf G. Th.  Fechner  (Zeitschrift für Philosophie und 
philosophische Kritik, Neue Folge, 10 [1848], S. 1 ff.)  zurück. 

5 Die sieben konstituierenden Prinzipien: Grundprinzip Wettbewerb („Herstellung 
eines funktionsfähigen Preissystems vollständiger Konkurrenz"); Prinzipien Wäh-
rungsstabilität, offene  Märkte, Privateigentum, Vertragsfreiheit,  Haftung der Verant-
wortlichen für Fehl verhalten, Konstanz der Wirtschaftspolitik. In: Walter  Eucken, 
Grundsätze der Wirtschaftspolitik, 4. Auflage, Tübingen/Zürich 1968, S. 254 ff.  -
Ferner die regulierenden Prinzipien (S. 291 ff.). 

6 Ernst  Bloch,  Das Prinzip Hoffnung.  In fünf  Teilen. Hier nach: Ernst Bloch, 
Werkausgabe, Bd. 5: Das Prinzip Hoffnung:  in 5 Teilen. 4. Auflage, Frankfurt  am 
Main 1993. 

7 Hans Jonas,  Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologi-
sche Zivilisation. Frankfurt  am Main 1984. Dazu z.B. Bodo Wiegand,  Das Prinzip 
Verantwortung und die Präambel des Grundgesetzes, in: JöR 43 (1995), S. 31 ff.; 

2* 
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wird Prinzip vorrangig als Handlungsleitlinie, also deontologisch9 verstan-
den. Prinzip kann aber auch das bezeichnen, „was die Welt im innersten 
zusammenhält, [...] alle Wirkenskraft  und Samen".10 In diesem Sinne hat 
es eine ontologische oder epistemologische Konnotation. Es ist dann das 
Zauberwort, durch das sich die verborgene Bedeutung der Dinge 
erschließt.11 Beiden Funktionen ist gemeinsam, daß Prinzip als eine zugrun-
deliegende Idee, Struktur oder Form begriffen  wird, die sich im Einzelnen 
ausbildet und so in der Vielheit Einheit stiftet. In den Prinzipien eines 
bestehenden deontologischen Systems vereinigen sich beide Aspekte: Die 
Grundstrukturen des ethischen oder rechtlichen Systems können zugleich 
Grundregeln des Handelns sein. 

So ergeben Verfassung und Prinzip vereint ein unüberwindliches juristi-
sches Argument. , Jeder möchte seiner Meinung Verfassungsrang geben",12 

und das Verfassungsprinzip ist ein probates Mittel dazu. Als Verfassungs-
prinzipien sind politische Meinungen und Rechtsauffassungen sakrosankt. 
Daher greifen die Akteure der Politik, die juristische Literatur und die 
Gerichte zum Verfassungsprinzip.  Das Bundesverfassungsgericht  vermag 
durch Berufung auf Verfassungsgrundsätze seine Kompetenz zu erweitern.13 

Unter dem Firnis verfassungsrechtlichen Glanzes schlummern allerdings 
die Aporien. So werden vielfältigste Verfassungsprinzipien proklamiert; 
kaum jemals finden dabei Wort oder Begriff 14 des Verfassungsprinzips 

Jörg  Schubert,  Das „Prinzip Verantwortung" als verfassungsstaatliches Rechtsprin-
zip, Baden-Baden 1998. 

8 Martin  Walser,  Das Prinzip Genauigkeit. Über Victor Klemperer. In: Martin 
Walser, Werke in zwölf Bänden. Hrsg. v. Helmuth Kiesel. Bd. 12: Leseerfahrungen, 
Liebeserklärungen. Aufsätze zur Literatur. Frankfurt  am Main 1997, S. 780 ff. 

9 „Deontologisch" („deontisch" im Sinne von „ein Sollen statuierend", „norma-
tiv", „Imperativisch") soll hier und im folgenden nicht als Gegenbegriff  zu „teleo-
logisch" verstanden werden, sondern zu „ontologisch", „ontisch", „indikativisch". 

10 Goethe,  Faust I, V. 382 ff. 
11 Vgl. Joseph von Eichendorff,  Wünschelrute: „Schläft ein Lied in allen Din-

gen, /Die da träumen fort und fort,/Und die Welt hebt an zu singen,/Triffst  Du nur 
das Zauberwort." (zit. n. Joseph von Eichendorff,  Werke in sechs Bänden, hrsg. v. 
W. Frühwald u.a., Bd. 1: Gedichte, Versepen, hrsg. v. H. Schultz, 1987, S. 328). -
Zu Eichendorff:  Rosendorfer,  NJW 1983, S. 1158 (1161 f.). 

12 v. Simson,  VVDStRL 29 (1971), S. 3 (21). 
13 Z.B. BVerfGE 52, 131 (147): „Die genannte Verpflichtung ergibt sich unmit-

telbar aus dem verfassungsrechtlichen Erfordernis  eines gehörigen, fairen Gerichts-
verfahrens,  insbesondere aus dem Gebot der Waffengleichheit  im Prozeß [...] und 
dem Erfordernis  der „Rechtsanwendungsgleichheit". Sie ist damit jedenfalls auch 
eine verfassungsrechtliche Verpflichtung, deren Beachtung zu überprüfen dem Bun-
desverfassungsgericht  obliegt." 

1 4 Im folgenden sollen im Interesse sprachlicher Variation in der Regel Begriff, 
Ausdruck und Wort als Synonyme verwendet werden. 
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selbst Aufmerksamkeit. Nahezu alle Interpreten des Grundgesetzes gehen 
nach der Statuierung eines Verfassungsprinzips zur ausfuhrlichen Erörterung 
des jeweiligen Attributs über, ohne auch nur den Versuch einer Erklärung 
zu machen, was ein „Verfassungsprinzip" ist und leisten kann.15 Was, wenn 
die Verfassung selbst Prinzip ist?16 Was, wenn die Verfassung Gesetz17 

oder - im Gegenteil - „Gefäß variierbarer Gehalte"18 ist? Was, wenn das 
Prinzip ein rechtliches Nullum ist? 

Auch von den Verfassungsprinzipien gilt daher, was Esser  vor mehr als 
vierzig Jahren über Rechtsgrundsätze und allgemeine Rechtsprinzipien 
gesagt hat: Sie „gehören zu jenen Worten, mit denen Lehre und Praxis stän-
dig argumentieren, ohne daß man sich über ihre vielfältige Bedeutung und 
ihre Reichweite je Rechenschaft gibt oder gar den Versuch macht, ihre Her-
kunft oder Funktion zu klären. Mangels solcher Kontrolle werden derartige 
Elementarbegriffe  meist für die unterschiedlichsten Aufgaben verwendet, 
sie werden überfordert,  als Nothelfer und Allheilmittel ausgenutzt f...]."19 

Dieser Verdacht erhärtet sich beim Blick auf die Rechtsfolgen, die aus Ver-
fassungsprinzipien abgeleitet werden. Statuiert werden etwa20 

- ein „ Z w a n g zur politischen Befassung und Entscheidung"21 

- eine „Gestaltungsmaxime für die Fortentwicklung der Rechtsordnung",22 

insbesondere ein Gebot bestimmter Rechtsakte wie Gesetzgebung,23 etwa 
in Form eines Verfassungsauftrags  zur Schaffung von Rechtsinstituten24, 
aber auch eine Pflicht zum Erlaß von Rechtsverordnungen25 

1 5 Ausnahme: Volkmann,  Solidarität, S. 382 ff. 
16 Kelsen,  WDStRL 5 (1929), S. 30 (36). 
1 7 Vgl. Forsthoff,  z.B. WDStRL 12 (1954), S. 8 (18); ders.,  Umbildung des 

Verfassungsgesetzes, S. 131; in anderer Nuancierung ders.,  Staat 2 (1963), S. 385 
(„Verfassungsgesetz ein Gesetz sui generis"); Arndt,  Das nicht erfüllte Grundgesetz, 
S. 3; Badura,  Verfassung, Sp. 3737, 3747. 

18 Forsthoff,  Situation einer Verfassungslehre,  S. 202 (224). 
19 Esser,  Grundsatz und Norm, S. 1. 
2 0 Diese Aufreihung kann weder den Anspruch der Vollständigkeit noch auch der 

strengen Unterscheidbarkeit der einzelnen Rechtsfolgen erheben; ähnlich Bayer, 
Bundestreue, S. 65 ff.  für den Spezialfall der Bundestreue; zur „Unmöglichkeit ei-
ner scharfen Trennung der verschiedenen Funktionsmodalitäten des Prinzips der 
Verfassungsorgantreue":  W.  R. Schenke,  Verfassungsorgantreue,  S. 46 ff. 

21 Sterzel,  ZRP 1993, S. 13 (16) für Staatszielbestimmungen; zust. Sommermann, 
Staatsziele, S. 379. 

22 Abendroth,  FS Bergstraesser, S. 279 (281). 
2 3 So grundsätzlich Wienholtz,  AöR 109 (1984), S. 532 (548 f., 553); für evi-

dente Fälle: Uhle,  DÖV 1993, S. 947 (951), jeweils für Staatszielbestimmungen. 
24 Grabitz,  Freiheit und Verfassungsrecht,  S. 253; ders.,  Rechtstheorie 8 (1977), 

S. 1 (17). 
25 Caspar,  ZRP 1998, S. 441 (445 f.). 


